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Auszug aus der Reit- und Bahnordnung
  

      

Sind nach starken Regenfällen Wasserpfützen auf dem Reitplatz vorhanden bzw. ist der Platz verschlossen, darf er nicht benutzt werden.

Mit Ausnahme der im Schaukasten bekanntgemachten Zeiten für Gruppenunterricht, Voltigieren und Therapeutisches Reiten steht der Reitplatz jedem Vereinsreiter zur Verfügung.

Minderjährige dürfen den Reitplatz nur unter Aufsicht eines Erwachsenen oder bei Nachweis ihrer reiterlichen Fähigkeit (Reitpass) allein benutzen.

Bis zu 4 Einzelreiter dürfen den Platz ohne besondere Erlaubnis gleichzeitig nutzen. Gegebenenfalls muss derjenige Einzelreiter, der sein Pferd nicht unter Kontrolle hat, den Platz verlassen oder auf den vorderen Teil (Longierplatz) ausweichen.

Sind bereits 4 Einzelreiter auf dem Platz, dürfen weitere Reiter nur mit dem Einverständnis aller 4 schon Reitenden den Platz benutzen.

Longieren ist nur im vorderen Teil des Platzes gestattet.

Gesprungen werden darf nur mit dem Einverständnis aller sich auf dem Platz befindenden Reiter.

Nach jeder Benutzung muss der Reitplatz sorgfältig abgeäppelt werden.

Aufgebaute Hindernisse sowie andere Übungsgegenstände sind direkt nach Gebrauch wieder an ihren Platz zu bringen und ggf. abzudecken.

Abfälle sind in der dafür vorgesehenen Tonne zu entsorgen.

Pferde dürfen nur an den dafür vorgesehenen Ringen angebunden werden.

Bitte die Schranke am Reitplatz unmittelbar nach dem Einreiten oder Wegreiten wieder langsam schließen.

Zuwiderhandlungen können den Ausschluss aus dem Reitverein zur Folge haben!
Neben den Regeln für die Reitbahn bitten wir im Interesse aller Reiter Folgendes zu beachten:

Innerhalb von Wackernheim sind auf Straße oder Bürgersteig gefallene Pferdeäpfel spätestens nach dem Reiten unverzüglich zu entfernen.

Der Vorstand

